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Beschlussvorschlag der Verwaltung:   

Der Bauausschuss, der Ausschuss für Kultur und Bildung und der Haupt- und Finanzaus-
schuss empfehlen dem Gemeinderat folgenden Beschluss: 

1. Der Gemeinderat stimmt dem dargestellten städtebaulichen Konzept für Großflä-
chenplakate im Stadtgebiet bis maximal der Größe des Formats 18/1 zu (Anla-
ge 1) 

2. Der Gemeinderat beschließt die als Anlage 2 beigefügte „Satzung über die Nut-
zung von öffentlichen Grünflächen für Großflächenplakate“. Die als Anlage 3 bei-
gefügte Gebührenkalkulation ist Bestandteil des Beschlusses. 

 

Finanzielle Auswirkungen:  

Gebührenmindererträge in Höhe von rd. 3.600 € / Jahr. 

 

Zusammenfassung der Begründung:  

Ziel der Regelung ist es, das Plakatieren von Großflächenplakaten im öffentlichen Stra-
ßenraum neu zu ordnen und mit der Begrenzung dieser Werbeart auf bestimmte Veran-
staltungen negative Auswirkungen auf das Stadtbild zu vermeiden. 
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Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 15.10.2013 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
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Sitzung des Ausschusses für Bildung und Kultur vom 
17.10.2013 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Kulturausschusses vom 17.10.2013 

3 Großflächenplakatierung 
1. Städtebauliches Konzept (Standorte) 
2. Großflächensatzung 
Beschlussvorlage 0368/2013/BV 

Stadträtin Stolz hinterfragt die Kosten der Plakatierung in Höhe von 0,29 €/Tag. Dies er-
scheine im Vergleich zu den Kosten von anderen Plakatierungen wenig. Sie befürchte ei-
ne Verschiebung von der Kleinplakatierung hin zur dauerhaften Großplakatierung. Damit 
wären wiederum die wenigen großen Kulturveranstalter begünstigt. Bei den Kosten, auf 
die sich die Kalkulation stütze, fehle der zusätzliche Aufwand, der das Landschaftsamt 
hat, wenn die Plakate auf den Grünflächen stehen. Da man wohl kaum noch Zeiten hätte, 
in denen keine Plakate dort stünden, dürfe dieser Mehraufwand des Landschaftsamtes 
nicht vernachlässigt werden.  

Bürgermeister Dr. Gerner verweist auf die Anlage der Vorlage, in der die „Standorte für 
Temporäre Großflächenplakatierung Heidelbergs“ aufgeführt sind. Dies bedeute, dass die 
Großflächenplakatierung nicht auf Dauer angelegt sei. Auf Seite 3.4 der Vorlage sei die 
Nutzungszeit angegeben.  

Herr Mumm erläutert, dass die Hauptkosten die Erstellung der Plakate seien. Die 
0,29 €/Tag müsse man mit den Tagen und mit der Anzahl der Standorte multiplizieren, so 
dass auch hier noch ein stattlicher Betrag zusammen käme. 

Bürgermeister Dr. Gerner sagt zu, die Beantwortung der Frage von Stadträtin Stolz be-
züglich des Mehraufwands des Landschaftsamtes bis zur Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses nachzureichen. 
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Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung und Kultur: 

Der Ausschuss für Kultur und Bildung empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss: 

1. Der Gemeinderat stimmt dem dargestellten städtebaulichen Konzept für Großflächen-
plakate im Stadtgebiet bis maximal der Größe des Formats 18/1 zu (Anlage 1) 

2. Der Gemeinderat beschließt die als Anlage 2 beigefügte „Satzung über die Nutzung 
von öffentlichen Grünflächen für Großflächenplakate“. Die als Anlage 3 beigefügte Ge-
bührenkalkulation ist Bestandteil des Beschlusses. 

gezeichnet 
Dr. Joachim Gerner 
Bürgermeister 

 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 13.11.2013 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 13.11.2013  

10 Großflächenplakatierung 
1. Städtebauliches Konzept (Standorte) 
2. Großflächensatzung 
Beschlussvorlage 0368/2013/BV  

Oberbürgermeister Dr. Würzner führt kurz in die Thematik ein und betont, es sei wichtig, 
dass sich die Verwaltung mit diesem Thema beschäftigt habe. Öffentlicher Raum solle 
und dürfe zur Plakatierung zur Verfügung stehen, jedoch nur in einem begrenzten Maße.  

Stadträtin Dr. Trabold spricht die Plakatierung von Kulturveranstaltungen an und fragt, ob 
die auf Seite 3.4 beschriebene Liste abschließend sei, oder ob auch andere Festivals die 
Möglichkeit zur Großflächenplakatierung erhalten können. Ihr gehe es beispielsweise um 
das Tanzfestival (jetzt ARTORT genannt, früher Internationales Tanzfestival), welches als 
ältestes Festival in Heidelberg dieses Jahr keine Großflächenplakate habe aufstellen dür-
fen. Gerade das Thema Tanz werde in den nächsten Jahren, auch durch das Choreogra-
fische Zentrum, bei den Festivals einen gewissen Raum einnehmen. Daher sollte man 
die Möglichkeiten der Großflächenplakatierung nicht im Vorfeld ausschließlich auf die in 
der Vorlage genannten Festivals beschränken. 

Bürgermeister Erichson weist auf § 2 Absatz 3 der Satzung hin, in dem geregelt sei, dass 
jeweils am 15. Februar eines Kalenderjahres über Anträge für Werbung für Kulturveran-
staltungen entschieden werde. Dies bedeute, wenn nicht ausreichende Kapazitäten vor-
handen seien, werde es eine Vorlage mit den Anträgen geben und der Gemeinderat ent-
scheide, welche Anträge genehmigt werden sollen. Für das von Stadträtin Dr. Trabold 
genannte Festival liege der Antrag für 2014 bereits dem Bürgeramt vor.  

Oberbürgermeister Dr. Würzner betont, der Gemeinderat könne jedes Jahr neu beschlie-
ßen, welche Festivals für wichtig und bedeutsam angesehen und welche Anträge somit 
berücksichtigt werden. Er nennt hierbei noch weitere Veranstaltungen wie beispielsweise 
das Festival „Geist Heidelberg“. 

Bürgermeister Erichson betont nochmal, jeder Veranstalter habe die Möglichkeit einen 
Antrag auf Großflächenplakatierung zu stellen. Bleiben die Anträge unter dem in der Vor-
lage genannten Kontingent (34 Standorte und 315 Tage) werden alle Anträge genehmigt. 
Sobald das Kontingent überschritten werde, werde es eine Vorlage an den Gemeinderat 
geben, der dann die Gewichtung / Priorisierung vornehmen müsse. Dies sei eine äußerst 
transparente und gerechte Verfahrensweise.  

Stadträtin Stolz fragt nach der im Ausschuss für Bildung und Kultur vom 17.10.2013 von 
Bürgermeister Dr. Gerner zugesagten Beantwortung der Frage bezüglich der Gebühren-
höhe und des Mehraufwands des Landschaftsamtes. Sie befürchtet nach wie vor auf-
grund der niedrigen Gebühren eine Verschiebung von der Kleinplakatierung hin zur dau-
erhaften Großflächenplakatierung. 

Herr Köster, Leiter des Bürgeramtes, informiert dass der Pflegeaufwand der Grünflächen 
sehr gering sei. Für alle Standorte werde insgesamt mit einem Betrag von etwa 4.100 Eu-
ro pro Jahr gerechnet. Diese notwendigen Investitionen seien bereits in die Berechnung 
der Gebühr eingeflossen. 
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Oberbürgermeister Dr. Würzner ergänzt, da man die Standortzahl begrenzt habe, sei kei-
ne Steuerungsrelevanz bei der Gebührenhöhe gegeben. Es werden die tatsächlichen 
Kosten umgelegt, was zu der relativ niedrigen Gebühr führe. Er bittet darum, das Konzept 
zunächst einzuführen, eine Anpassung sei immer noch möglich, wenn man nachträglich 
mehr Regelungsbedarf feststelle. 

Da es keine weiteren Wortmeldungen gibt, stellt Oberbürgermeister Dr. Würzner den Be-
schlussvorschlag der Verwaltung zur Abstimmung.  

Beschlussvorschlag des Haupt- und Finanzausschusses: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss: 

1. Der Gemeinderat stimmt dem dargestellten städtebaulichen Konzept für Großflä-
chenplakate im Stadtgebiet bis maximal der Größe des Formats 18/1 zu (Anla-
ge 1) 

2. Der Gemeinderat beschließt die als Anlage 2 beigefügte „Satzung über die Nut-
zung von öffentlichen Grünflächen für Großflächenplakate“. Die als Anlage 3 bei-
gefügte Gebührenkalkulation ist Bestandteil des Beschlusses. 

gezeichnet 
Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
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Sitzung des Gemeinderates vom 21.11.2013 

Ergebnis: beschlossen 
Ja 34  Nein 3   
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Begründung: 

1. Städtebauliches Konzept für die Neuordnung der Veranstaltungsplakatierung 
(vorgegebene Standorte)  

a) Entwicklung in den letzten Jahren 

Werbung im Stadtgebiet mit temporären Großflächenplakaten im 18/1-Format  
(= 356 cm x 252 cm) wurde ursprünglich nur den Parteien oder Einzelbewerbern im Wahlkampf 
gestattet. Vor einigen Jahren haben die großen Kulturfestivals angefragt, ob sie zusätzlich zu 
der Plakatierung mit DIN A 1 Plakaten in den Grünanlagen (Straßenbegleitgrün) mit temporären 
Großflächenplakaten werben können. Um das den großen auch in die Region ausstrahlenden 
Festivals der Festivalregion Rhein-Neckar, die in Heidelberg stattfinden (Schlossfestspiele, Stü-
ckemarkt, Heidelberger Frühling, Literaturtage, Internationales Filmfestival, Enjoy Jazz, Fotofes-
tival Mannheim-Ludwigshafen-Heidelberg (zweijährig), zu ermöglichen, wurden solche Plakatie-
rungen an ausgewählten, schon im Zusammenhang mit den Wahlplakatierungen bzgl. der Ver-
kehrssicherheit geprüften Standorten in Form einer Sondernutzungserlaubnis nach dem Stra-
ßengesetz oder einer Ausnahme nach der Straßen- und Anlagenpolizeiverordnung erlaubt. Da-
neben wurde die Großflächenplakatierung damals auch für die Verkaufsveranstaltungen zur 
Förderung des Einzelhandelsstandortes Heidelberg erlaubt, weil sie einen wichtigen Beitrag 
zum Einzelhandelsstandort leisten.  

Im Nachgang, insbesondere in den Jahren 2011 und 2012 haben andere Interessenten aus den 
Bereichen Kultur, Sport, Wissenschaft, Soziales und Stadtmarketing für Ihre Zwecke ebenfalls 
temporäre Großflächenplakatierungen beantragt. Da weder nach dem Straßengesetz noch 
nach der Straßen- und Anlagenpolizeiverordnung eine Ablehnung aufgrund der Art der Veran-
staltung rechtswirksam umgesetzt werden konnte, wurde den Anträgen entsprochen.  

Dies hatte zur Folge, dass zuletzt neben den oben genannten Veranstaltungen temporäre 
Großflächenplakate für 24 weitere Veranstaltungen bewilligt werden mussten. Die daraus resul-
tierende massive örtliche und zeitliche Häufung wirkte einerseits störend auf das Stadtbild und 
andererseits gingen die Plakate für die Festivals und die Verkaufsveranstaltungen in der Masse 
der anderen Plakate immer mehr unter. Außerdem wurde die Pflege der Grünflächen durch die 
faktische Dauerbelegung zunehmend erschwert.  

Deshalb beauftragte Herr Oberbürgermeister Dr. Würzner die Verwaltung Ende 2012, die tem-
poräre Großflächenplakatierung wieder auf die ursprünglich dafür vorgesehen Veranstaltungen 
zu begrenzen und dem Gemeinderat eine Neuregelung zur Beschlussfassung vorzulegen. Ziel 
der Neuordnung ist es, durch den temporären Charakter der Plakatierung das Stadtbild vor Be-
einträchtigungen zu schützen, die Pflege der Grünflächen zu gewährleisten und nur herausra-
genden, für die Stadt Heidelberg besonders bedeutsamen Veranstaltungen eine zusätzliche, 
kostengünstige Werbeplattform zu bieten.  

Um Einfluss auf die Art und Weise und auf die Anzahl der im Stadtgebiet aufgestellten Plakate 
zu haben, bedarf es eines vom Gemeinderat zu verabschiedenden städtischen Gesamtkonzep-
tes. Ein solches Konzept wird im Folgenden vorgestellt. Die als Anlage 2 beigefügte Großflä-
chensatzung soll dieses Konzept umsetzen. 
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b) Ausgangslage 

Großflächenplakate prägen wegen ihrer herausgehobenen visuellen Wahrnehmbarkeit das äu-
ßere Erscheinungsbild des Stadtgebietes wesentlich. Die Plakate sind entweder Bestandteil des 
öffentlichen Straßenraumes oder befinden sich in unmittelbar angrenzenden Grünflächen und 
haben einen unmittelbaren Bezug zu diesem, dessen Aussehen und damit zum Aussehen des 
Stadtbildes insgesamt.  

Der Stadt steht das Recht zu, über die Aufstellorte und -häufigkeit selbst zu entscheiden und 
das Aussehen des Straßenbildes und damit das äußere Gepräge des Stadtbildes mit-
zugestalten. Mit der Großflächensatzung soll diese Werbeform nicht dem freien Markt überlas-
sen werden, sondern soll positiv auf dieses Gepräge eingewirkt und die Ausübung der Großflä-
chenplakatierung aktiv im Stadtgebiet gesteuert werden. Die Verteilungs- und Ausgleichsfunkti-
on des Erlaubnisvorbehalts in § 16 Abs. 1 Satz 2  Straßengesetz soll dadurch ihren Ausdruck 
finden.  

c) Stadtbildpflege 

Hauptgrund für die aktive Steuerung der Großflächenplakatierung ist die Stadtbildpflege. Es soll 
erreicht werden, dass Großflächenplakate nur temporär und in einem für das Stadtbild noch ver-
träglichen Umfang aufgestellt werden, sodass im öffentlichen Raum ein ästhetisches Stadtbild 
gewahrt bleibt. Die bisher schon genutzten Standorte wurden hinsichtlich der Stadtbildverträg-
lichkeit überprüft. Die Kriterien für die Standorte sind in der Anlage 1 auf Seite 3 dargestellt.  

Als Ergebnis wurden 34 in der Anlage 1 dargestellte Standorte beibehalten, die in beide Blick-
richtungen die Aufstellung jeweils eines Plakates ermöglichen. Um den temporären Charakter 
der Großflächenplakatierung zu gewährleisten und das Stadtbild zu schützen, ist es notwendig, 
die Großflächenplakatierung nur mit den in der Satzung genannten Beschränkungen bezüglich 
der zulässigen Veranstaltungen, der maximalen Zahl an Plakaten pro Veranstaltung und der 
Dauer der Aufstellung zu ermöglichen. Die bisher schon bestehende Nummerierung der Stand-
orte wurde beibehalten. Die fehlenden Nummern betreffen Standorte, die nur zur Wahlplakatie-
rung zur Verfügung stehen. Auf eine Änderung der Nummerierung wurde verzichtet, weil den 
Plakatierern die jetzigen Standortnummern geläufig sind und eine Änderung zu Missverständ-
nissen bzw. zur Verwirrung führen könnte. 

Gegenüber der früheren Praxis, nur die Festivals und die Verkaufsveranstaltungen zur Förde-
rung des Einzelhandelsstandortes einzubeziehen, wurden auch mehrtägige Großveranstaltun-
gen zu sozialen Themen einbezogen, um auch diesem Bereich für seine besonderen Veranstal-
tungen eine zusätzliche Werbeplattform zu bieten. Als Beispiel kann hier die jährlich stattfinden-
de Armutswoche genannt werden. Um auch für nicht vorhersehbare Großveranstaltungen mit 
überregionaler Ausstrahlung und nicht unerheblicher Besucherzahl diese Werbeform zu eröff-
nen, wird für zwei solcher Veranstaltungen die Großflächenplakatierung ermöglicht. Beispiele 
für solche Großveranstaltungen aus diesem Jahr sind das Internationale Deutsche Turnfest o-
der „The Wedding“. 
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d) Gestaltungsvorgaben 

Die farblichen Vorgaben des Rahmens sowie die Verpflichtung, zwei Plakate am gleichen 
Standort wenn möglich auf einen Träger, oder, falls dies nicht möglich ist, Rücken an Rücken 
aufzustellen, dient dem Schutz des Stadtbildes. Die Stadt behält sich vor, die Gestaltung des 
Plakatträgers und der Rückseiten mit den Veranstaltern und Plakatierungsfirmen abzustimmen. 

Vorrichtungen zur Aufstellung müssen nicht geschaffen werden, weil die Plakatierung nur tem-
porär stattfindet und die Plakatträger mittels entsprechender Stützen in der Grünfläche veran-
kert werden können. 

e) Ablehnung anderer Anträge 

Jede Großflächenplakatierung im öffentlichen Straßenraum bedarf einer straßenrechtlichen 
Sondernutzungserlaubnis. Zur konsequenten Umsetzung des vorliegenden Konzeptes gehört 
es, dass im Falle eines Antrages auf eine solche Sondernutzungserlaubnis dieser abgelehnt 
wird, weil er außerhalb des bestehenden Konzeptes liegt. Die Verwaltung ist gehalten, die nach 
§ 16 Abs. 1 Satz 2 Straßengesetz notwendige Ermessensentscheidung in dieser Weise auszu-
üben. 

Ausnahmen können nur zugelassen werden, wo ein Anspruch (etwa aus den Grundrechten) 
besteht oder wenn übergeordnete Interessen vorliegen. Dies ist beispielsweise der Fall für das 
Plakatieren zu den allgemeinen Wahlen (vgl. hierzu die Richtlinien zur Wahlplakatierung).  

f) Pflege der Grünflächen 

Die oben genannten Begrenzungen sind auch notwendig, um die Pflege der Grünflächen zu 
ermöglichen. Zukünftig sollen außerhalb der öffentlichen Einrichtung keine Befreiungen mehr 
nach § 17 der Straßen- und Anlagenpolizeiverordnung zugelassen werden. Das öffentliche Inte-
resse steht einer Befreiung regelmäßig entgegen. Die Verwaltung ist auch hier gehalten, die 
notwendige Ermessensentscheidung in dieser Weise auszuüben. 

2. Öffentliche Einrichtung  

Die Neuordnung der Großflächenplakatierung bedarf einer Umstellung auf einen anderen recht-
lichen Rahmen. Bislang wurden straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnisse oder Ausnah-
men nach der Straßen- und Polizeianlagenverordnung für das Plakatieren erteilt. Dagegen darf 
die Plakatierung zukünftig nur noch auf von der Stadt vorgegebenen Standorten stattfinden. Da-
für bietet sich eine öffentliche Einrichtung nach § 10 Absatz 2 GemO an. Das Straßenrecht lässt 
solche Vorgaben nicht zu.  
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Die für eine öffentliche Einrichtung notwendige Widmung der Standorte nebst Benutzungsbe-
dingungen ist in der als Anlage 2 beigefügten Großflächensatzung niedergelegt. Die Eckpunkte 
der Satzung sind:  

 nur Plakate bis zum Format Größe 18/1 möglich (§ 1 Absatz 4).  

 Nutzungszeitraum: frühestens 2 Wochen vor und für die Dauer der Veranstaltung (§ 2 Ab-

satz 2)  

 Werbung nur für vier Arten von Veranstaltungen (§ 4):  
(1) Veranstaltungen zur Förderung des Einzelhandelsstandorts Heidelberg  
(2) mehrtägige Großveranstaltungen zu sozialen Themen  
(3) zwei Großveranstaltungen pro Kalenderjahr zu sonstigen Themen  
(4) Kulturveranstaltungen  

 Begrenzung auf 34 Standorte und maximale Nutzungszeit der Standorte von 140 bzw. 

315 Tagen pro Jahr (§ 5)  

 Kosten: 0,29 € Gebühr pro Kalendertag und Plakat (§ 10)  

Bei der Berechnung der maximalen Nutzungszeit nach § 5 der Satzung wurden folgende An-
nahmen zugrundegelegt: 

Für die unter § 4 Nr. 1 bis 3 genannten Veranstaltungen ist pro Jahr insgesamt mit folgenden 
Nutzungszeiten (jeweils inklusive 2 Wochen Vorlaufzeit) zu rechnen:  

 4 Veranstaltungen zur Förderung des Einzelhandelsstandortes; Plakatierungszeit jeweils 

15 Tage = 60 Tage 

 1 Großveranstaltung zu sozialen Themen, Plakatierungszeit 21 Tage  

 2 Großveranstaltungen zu sonstigen Themen, Plakatierungszeit jeweils 21 Tage = 42 Tage 

In der Summe benötigen Veranstaltungen nach Nr. 1 bis 3 somit voraussichtlich 123 Tage. Um 
eine gewisse Flexibilität zu erhalten für den Fall, dass es mehr als die oben angenommene Zahl 
an Veranstaltungen nach Nr. 1 und 2 gibt oder diese länger dauern, werden insgesamt 140 Ta-
ge zur Verfügung gestellt. 

Für die oben unter Nr. 1 a) genannten Kulturfestivals ist pro Jahr insgesamt mit folgenden Nut-
zungszeiten (jeweils inklusive 2 Wochen Vorlaufzeit) zu rechnen:  

 Schlossfestspiele = 64 Tage 

 Stückemarkt = 24 Tage 

 Heidelberger Frühling = 50 Tage 

 Literaturtage = 19 Tage 

 Internationales Filmfestival = 25 Tage 

 Enjoy Jazz = 52 Tage 

 Fotofestival Mannheim-Ludwigshafen-Heidelberg (zweijährig)= 72 Tage 
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In der Summe benötigen die Festivals 306 Tage. Um bei kalenderbedingt geringfügigen Ände-
rungen in der Dauer der Festivals flexibel reagieren zu können, werden 315 Tage zur Verfügung 
gestellt.  

Im Kulturbereich sollen die Festivals der Festivalregion Rhein-Necker bei Nutzung der Großflä-
chen gegenüber anderen Kulturveranstaltern vorrangig berücksichtigt werden. Aufgrund ihrer 
großen Ausstrahlung haben diese eine herausgehobene Bedeutung für die Stadt Heidelberg. 
Soweit die für Kulturveranstaltungen vorgesehenen Angebote von den genannten Festivals 
nicht ausgeschöpft werden, können auch andere Heidelberger Kulturveranstalter zur Großflä-
chenplakatierung zugelassen werden. Deren Anträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs 
beim Bürgeramt berücksichtigt.  

Bisher wurden für die Großflächenplakate Gebühren nach der Sondernutzungsgebührensat-
zung erhoben. Die entsprechenden Tatbestände finden sich in Nr. 10 des Sondernutzungsge-
bührenverzeichnisses (Anlage zur Satzung Nr. 6.4 im Ortsrecht). Durch die zukünftige Nutzung 
der öffentlichen Einrichtung sind die bisherigen straßenrechtlichen Gebühren auf Gebühren 
nach dem Kommunalabgabengesetz umzustellen (Benutzungsgebühren).  

Für die ordnungsgemäße Nutzung der Plakatträger wird von den Nutzern eine einheitliche Ge-
bühr pro Kalendertag und Plakat erhoben. Die Einzelheiten zur Höhe der Gebühr ergeben sich 
aus der beigefügten Gebührenkalkulation (vgl. Anlage 3).  

Durch die Änderung reduziert sich die zu entrichtende Gebühr erheblich, da sich die Gebühren-
kalkulation für Benutzungsgebühren auf die Deckung des tatsächlich mit der Aufgabenerfüllung 
entstehenden Aufwands bezieht. Sondernutzungsgebühren hingegen beziehen sich auf den mit 
der Sondernutzung verbundenen Vorteil.  

Ein Veranstalter, der bisher und künftig 10 Plakate/Standorte für einen Zeitraum von 7 Wochen 
nutzt wird in der Folge um 587,90 € entlastet (bisherige Sondernutzungsgebühr: 730,00 €; künf-
tige Benutzungsgebühr 142,10 €). Ein Veranstalter, der 5 Plakate/Standorte für 2 Wochen nutzt 
wird um 109,70 € entlastet (Gebühr bisher: 130,00 €; Gebühr künftig: 20,30 €). Durch die durch 
die Satzung festgelegte relativ geringe Anzahl von Standorten und Plakaten errechnen sich da-
raus Gebührenmindererträge in Höhe von rd. 3.600 €/Jahr. 
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Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwick-
lungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 
Nummer/n: 
(Codierung)  

+ / - 
berührt: 

Ziel/e: 

SL 11 + 
Straßen und Plätze als Lebensraum zurückgewinnen, Aufenthaltsqualität 
verbessern 

  Begründung: 

  

Mit der Neuordnung der Großflächenplakatierung und der Begrenzung der 
hierzu berechtigten Veranstaltungen wird eine stadtbildverträglichere Art 
der Plakatierung entstehen 

  Ziel/e: 

KU 7 + Zugangsmöglichkeiten zum kulturellen Leben verbessern 

KU 3 + Qualitätsvolles Angebot sichern 
  Begründung: 

  

Die Großflächenplakatierung ermöglicht es den herausragenden Festivals  
aus dem Bereich Kultur auf ihr qualitätsvolles Angebot nochmals beson-
ders hinzuweisen. 

AB 5 + Erhalt der Einzelhandelsstruktur 
  Begründung: 

  

Die Großflächenwerbung macht die Verkaufsveranstaltungen zur Förde-
rung des Einzelhandelsstandortes zusätzlich bekannt und hilft dabei, den 
Einzelhändlern zusätzliche Kundenkreise zu erschließen 

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine. 
 

gezeichnet 

Wolfgang Erichson 

 

Anlagen zur Drucksache: 

Nummer: Bezeichnung  

A 01 Städtebauliches Konzept 

A 02 Satzung über die Nutzung von öffentlichen Grünflächen für Großflächenplakate 

A 03 Gebührenkalkulation 
(Vertraulich – Nur zur Beratung in den Gremien!) 
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